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§ 451 ABGB b) durch Einverleibung
oder gerichtliche

Urkundenhinterlegung;

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Um das Pfandrecht wirklich zu erwerben, muRR der mit einem Titel versehene Glaubiger, die verpfandete Sache,
wenn sie beweglich ist, in Verwahrung nehmen; und, wenn sie unbeweglich ist, seine Forderung auf die zur
Erwerbung des Eigenthumes liegender Guter vorgeschriebene Art einverleiben lassen. Der Titel allein gibt nur ein
personliches Recht zu der Sache, aber kein dingliches Recht auf die Sache.

2. (2)Das Pfandrecht an bucherlich nicht eingetragenen Liegenschaften € 434) oder an Bauwerken (8 435) wird
durch die gerichtliche Hinterlegung einer beglaubigten Pfandbestellungsurkunde erworben. Die Urkunde mufR die
genaue Angabe des Pfandgegenstandes und der Forderung mit einer ziffermaRig bestimmten Geldsumme, bei
einer verzinslichen Forderung auch die Héhe der Zinsen; ferner die ausdrtckliche Zustimmung des Verpfanders
zu der gerichtlichen Hinterlegung enthalten.

In Kraft seit 15.04.1916 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/434
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/435
file:///

	§ 451 ABGB b) durch Einverleibung oder gerichtliche Urkundenhinterlegung;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


